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Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 18.12.2025, dass die bisherige Regelung des § 
2 Abs. 3 UStG grundsätzlich nur noch für bis einschließlich zum 31.12.2016 ausgeführte Leistungen 
angewendet werden soll und von einer möglichen Verlängerungsoption kein Gebrauch gemacht wird, 
sodass ab dem 01.01.2017 die neue Rechtslage gern. § 2b UStG angewendet werden soll, soweit sich 
dies in der Prüfung der Umsatzsteuerzahllasten im Abgleich zu den Vorsteuererstattungen der 
betreffenden Jahre durch das Amt in Zusammenarbeit mit dessen Steuerberater als sinnvoll erweist. 
Insoweit wird die Möglichkeit geschaffen, auch für Jahre, die für den Betrieb gewerblicher Art 
bestehende umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft damit auf die gesamte Gemeinde 
auszudehnen und den Vorsteuerabzug auch im kommunalen Haushalt zu ermöglichen. 

Sachverhalt und Begründung: 
Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 wurde die umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen der 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts (JPdöR) grundlegend geändert. Die Änderungen sind 
bereits am 01. Januar 2017 in Kraft getreten, konnten jedoch im Rahmen einer Übergangsregelung (§ 
27 Abs. 22 UStG, sog. Optionserklärung) erst auf die ab dem 01.01.2027 ausgeführten Leistungen 
Anwendung finden. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde Ostseebad Wustrow Gebrauch gemacht 
(§ 27 Abs. 22a UStG).

Das BMF-Schreiben v. 16.12.2016 - III C 2 - S 7107/16/10001 BStBI 20161 S. 1451 Tz. 59 eröffnet die 
Möglichkeit, die Option rückwirkend im Rahmen des formellen Steuerrechts zurückzunehmen. Die 
Gemeinde möchte hiervon Gebrauch machen. 

Die umsatzsteuerliche Analyse des Haushalts durch das Amt wurde unter Einbeziehung eines externen 
Steuerbüros inklusive sämtlicher Buchungsstellen im Hinblick auf die Anwendung der Umsatzsteuer 
abgeschlossen. Auch die Verwaltungsgebührensatzung wird hinsichtlich der neuen Rechtslage 
geändert. Soweit Leistungsempfänger betroffen sind wie z.B. EON Edis als Konzessionsnehmer, 
werden diese über die Umsatzsteuerpflicht informiert. 

Aus folgenden Gründen wird vorgeschlagen, eine weitere Verlängerungsoption nicht in Anspruch zu 
nehmen: 

1.) Durch die Ausweitung der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft vom Kurbetriebs-BgA auf 
die Gemeinde ist eine Ausweitung des Vorsteuerabzugspotentials zu erwarten und somit Einsparungen 
für den kommunalen Haushalt rückwirkend bis ggf. 2017. 

2.) Vorsteuerpotentiale aus zurückliegenden Investitionen können im Rahmen von 
umsatzsteuerlichen Berichtigungszeiträumen gern. § 15a UStG entsprechend BMF-Schreiben v. 
16.12.2016 - III C 2 - S 7107/16/10001 BStBI 2016 1 S. 1451 Tz. 61ff zur Erstattung beantragt werden. 
In einem Abwarten bis 2027 analog der aktuellen Regelung des § 27 UStG würden entsprechende 
Vorsteuererstattu ngspotentiale verfallen. 




